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32/01 Finanzverfahren, allgemeines Abgabenrecht 

Text 

§ 132. (1) Bücher und Aufzeichnungen sowie die zu den Büchern und Aufzeichnungen gehörigen 
Belege sind sieben Jahre aufzubewahren; darüber hinaus sind sie noch so lange aufzubewahren, als sie für 
die Abgabenerhebung betreffende anhängige Verfahren von Bedeutung sind, in denen diejenigen 
Parteistellung haben, für die auf Grund von Abgabenvorschriften die Bücher und Aufzeichnungen zu 
führen waren oder für die ohne gesetzliche Verpflichtung Bücher geführt wurden. Soweit 
Geschäftspapiere und sonstige Unterlagen für die Abgabenerhebung von Bedeutung sind, sollen sie 
sieben Jahre aufbewahrt werden. Diese Fristen laufen für die Bücher und die Aufzeichnungen vom 
Schluß des Kalenderjahres, für das die Eintragungen in die Bücher oder Aufzeichnungen vorgenommen 
worden sind, und für die Belege, Geschäftspapiere und sonstigen Unterlagen vom Schluß des 
Kalenderjahres, auf das sie sich beziehen; bei einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr 
laufen die Fristen vom Schluß des Kalenderjahres, in dem das Wirtschaftsjahr endet. 

(2) Hinsichtlich der in Abs. 1 genannten Belege, Geschäftspapiere und sonstigen Unterlagen kann 
die Aufbewahrung auf Datenträgern geschehen, wenn die vollständige, geordnete, inhaltsgleiche und 
urschriftgetreue Wiedergabe bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet 
ist. Soweit solche Unterlagen nur auf Datenträgern vorliegen, entfällt das Erfordernis der 
urschriftgetreuen Wiedergabe. 

(3) Wer Aufbewahrungen in Form des Abs. 2 vorgenommen hat, muß, soweit er zur 
Einsichtgewährung verpflichtet ist, auf seine Kosten innerhalb angemessener Frist diejenigen Hilfsmittel 
zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Unterlagen lesbar zu machen, und, soweit erforderlich, 
ohne Hilfsmittel lesbare, dauerhafte Wiedergaben beibringen. Werden dauerhafte Wiedergaben erstellt, so 
sind diese auf Datenträgern zur Verfügung zu stellen. 

Anmerkung 
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Zu dieser Bestimmung gibt es im USP folgenden Artikel: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer<br /> 

Zu dieser Bestimmung gibt es im USP folgenden Artikel: Pflichten des Unternehmers 
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